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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.2003

Norm

ABGB §1440 Satz2 Dd

Rechtssatz

Der Treuhänder darf mit einer ihm gegen den aus dem Treuhandvertrag Begünstigten zustehenden Forderung

aufrechnen, sofern der Begünstigte mit diesem Gegenanspruch des Treuhänders jedenfalls rechnen muss und ihn

diese Gegenforderung daher nicht überrascht.
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